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2. Ausgabe                                                                                             Berlin, den 01. September 2011 

 

Post vom Jamboreee 
Die Freunde und Förderer unterstützen in 
diesem Jahr die Präsenz der DPSG-DV 
Berlin durch Finanzierung des Transports 
für den Buddy-Bären, Patrol-Abzeichen 
und einen Zuschuss für den Regionen-
Tag. 
 
Vom Berliner Kontingent erhielten wir als 
Dankeschön eine Postkarte. 

 

 
 

Ausflug zum Braunkohle-Tagebau  verschoben (geplant für 17.09.2011) 
 
Am von uns geplanten Termin findet in Lichterfeld abends  
eine Veranstaltung statt, so dass eine Besichtigung am Vor-
mittag fraglich ist. Wir werden diesen Ausflug im Frühjahr 
2012 nachholen, Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
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Veranstaltungen der F+F Berlin in 2011  
 

• 23.Okt. 2011 Nächster Stammtisch nach dem Familiengottesdienst (9:30) in den Ge-
meinderäumen von St. Paulus 

 
• 11. Dez. 2011 Aussendung des Friedenslichts aus Bethlehem in St. Paulus  

(Einladung folgt) 
 
 

Satzungsänderung 
Auf Anforderung des Finanzamts muss unsere Satzung korrigiert werden, da Satzung und tatsächliche 
Tätigkeit in Einklang stehen müssen. Daher wurden durch Beschluss der Mitgliederversammlung 2009 
bereits die „mildtätigen Zwecke“ aus den Vereinszielen entfernt. Wir haben jedoch vergessen, den ent-
sprechenden Paragraphen aus Artikel 2 von § 53 AO in § 52 AO zu ändern. Dies beabsichtigen wir 
gemäß Artikel 7 Absatz 2 unserer Satzung durch Vorstandsbeschluss ohne Mitgliederversammlung bis 
zum 31.12.2011 zu tun. 
 
Artikel 2 Aufgaben des Vereins 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung im Sinne des § 52 der Abgabenordnung (AO) 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch ideelle, praktische und finanzielle Unterstützung der pädagogischen, seelsorgeri-
schen und sozialen Aufgaben der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg im Erzbistum Berlin und damit im Besonderen: 
 
- den ehrenamtlichen Mitarbeitern eine Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen 
- die Arbeit durch die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Spielgeräten, Zeltmaterial und Lagergegenständen zu un-

terstützen 
- Aktionen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg im Erzbistum Berlin zu unterstützen. 
- Freunde und Ehemalige darüber zu informieren und zu Spenden zu bewegen. 
- Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung (AO) durch ideelle und finanzielle Hilfen 
… 
 
Artikel 7 Satzungsänderung 

 
Änderungen der Satzung erfolgen auf der Mitgliederversammlung mit den Stimmen von mehr als Zweidrittel der anwesenden 
Mitglieder. Über Satzungsänderungen darf nur abgestimmt werden, wenn den Mitgliedern mit der Tagesordnung Art und Um-
fang der beabsichtigten Änderung mitgeteilt wurde. 
Satzungsänderungen, die aufgrund von Einwendungen des Vereinsregisters bzw. des Finanzamtes erforderlich werden, kön-
nen vom Vorstand beschlossen werden und sind den Mitgliedern vier Wochen vorher bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 


